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2.4 Brechungen und Stützmauern (55 15 und 111 Ab®. 1 Hr. 1 iu 4 I*B0,
§§ 1 4*und 61 Straßengeeetz für 
Baden-Württemberg)i

Höhenunterschiede zwischen den öffent
lichen Flächen und den Anliegergrund- 
stücken werden durch BÖsojiungen über
wunden. Notwendige Böschungen werden 
durch den Bauträger auf den Anlieger
grundstücken hergestellt*
Soweit Höhenunterschiede von mehr als 
1.00 m zwischen offentl.Flächen und den 
Anliegergrundstücken an der Straßen- 
grenze entstehenf können die Anlieger 
die Herstellung von Stützmauern ver
langen. Sie werden in dem Bereich 
zwischen der Hohe der offentl. Flache 
und der Geländehöhe abzüglich 1 m 
durch den Bauträger auf den Anlieger- 
grundetucken aus Beton hergeetellt r 
und unterhalten.
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